
 

Rahmenvereinbarung für das Architekturbüro ................................... 
 

 

Deckungsauftrag Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflicht-Versicherung 
 

(per Fax an 04203-810345) 
 

 Deckungsauftrag zur Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflicht-Versicherung 

 
 

m Frau m Herr m Firma m ETG m BHG Zusatz  Versicherungsbeginn:  
Name  Vorname  Kontoinhaber  

Straße  Bank/Ort  

PLZ  Ort  Konto-Nr.  

V
N 

 BLZ nur Lastschrift möglich 
 
 

Bauplatz – PLZ/Ort  Art  

Straße/HS-Nr./Flur-NR.          z.B.: Wohnhaus (EFH; MFH), Bürohaus, Lagerhalle, etc. 

R
is

ik
o 

              m Neubau   m Um-, Ausbau-, Sanierung 
 
 

MB = Mindestbeitrag 
(Beim Eintrag einer Bausumme ist der 
Einschluss versichert, bei ”./.”, ”0” oder 
”leer” ist der Einschluss nicht versichert) 

Bausumme 
in € 

mindestens 
100.000 € 

 bis ein-
schließlich 
2.000.000 € 

über 
2.000.000 € 

bis 
4.000.000 € 

über 
4.000.000 € 

bis 
6.000.000 € 

über 
6.000.000 € 

bis  
10.000.000 € 

Eimalnetto-
beitrag in € 

x 1,1 ‰ 0,9 ‰ 0,8 ‰ 0,75 ‰ Bauleistungsversicherung 
Selbstbeteiligung 250 € 
fest je Schadenfall (muß versichert sein) 

 
MB 110 € 2.000 € 3.400 € 4.650 € 

= 

 
x 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,15 ‰ 0,12 ‰ 

MB 20 € 400 € 700 € 800 € 
= 

m Einschluss Feuer  

 (für die gesamte Dauer) (je angefang. 12 Monate)  

 
x 0,30 ‰ 0,20 ‰ 0,15 ‰ 0,12 ‰ m Einschluss Bauherrenhaftpflicht 

(DS 3.000.000 € Pauschal f. Pers.- u. 
Sachschäden) 

 
MB 30 € 500 € 700 € 800 € 

= 

 
Bauen in eigener Regie 

Bausumme der 
Eigenleistung 

 

m  ohne Arbeitsmaschinen 

(25.000 € Eigenleistung beitragsfrei versichert) 
Erhöhung der 
Eigenleistung um  x 1,2 ‰ = 

m mit Arbeitsmaschinen  
(keine 25.000 € Eigenleistung beitragsfrei versichert)  

Höhe der 
Eigenleistung 

 x 
1,8 ‰ 

MB 100 € 
= 

 

Einmalnettobeitrag = 

Einmalnettobeitrag + 15 % Versicherungsteuer + 9,00 € Stückkosten + = Einmalbruttobeitrag = 

B
au
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h
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Bei Bausummen über 2.000.000,00 € ist die Bauleistungs-Checkliste zwingender Bestandteil dieses Deckungsauftrages !! 
 
 
 

 

• Vertragsbedingungen sind die ABN, AHB und die besonderen Bedingungen/Klauseln der Rahmenvereinbarung. 
• Wichtig: Der Versicherungsschutz entfällt, wenn die vorgelegte Lastschrift nicht eingelöst oder widerrufen wurde, entsprechend 

kommt der Versicherungsvertrag nicht zustande. 
 
 
 

Bemerkungen:  

Datum:  Unterschrift:  

U
n

te
rs

ch
ri

ft
en

 

Stand: 01.10.2001 Antragsteller / Vermittler 
 



 
 
 

Leistungsumfang der Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflicht- 
versicherungs-Rahmenvereinbarung Nr. 6.924.000 

 
für den allgemeinen Hochbau 

 
Generelle Vereinbarungen: 
 
1. Repräsentantenklausel 

2. Sofortiger Reparaturbeginn bei Schäden bis 25.000 € 

3. Nichtwiederherstellungsklausel 

4. Versehensklausel 

5. Anerkennungsklausel 

6. Sachverständigenklausel 

7. Verantwortlichkeitsklausel 

8. Einwilligungsklausel 

9. Vorleistungsklausel 

10. Gefahrerhöhungsklausel 

11. Unterversicherungsklausel 

12. Maklerklausel 

 
 
Bauleistungsversicherung: 
 
1. Grunddeckung 
 
1.1. ABN (Allgem. Bed. für die Bauwesenvers. von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber) 

1.2. Einschluss unvorhergesehener Schäden 

1.3. Aggressives Grundwasser 

1.4. Undichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit 

1.5. Bergbaugebiete 

1.6. Gefahr des Aufschwimmens 

1.7. Einschluss von außergewöhnlichem Hochwasser gemäß der ABN 

1.8. Glasbruch bis zum fertigen Einsatz mitversichert. 

1.9. Ausschluss des prozentualen Selbstbehaltes, SB generell 250 €  

1.10. Versicherungsdauer bis zu 36 Monaten 

 
2. Beitragsfreie Deckungserweiterungen und Besonderheiten 
 (bei Ausschluss ist 20 % Nachlass auf den Bauleistungsprämiensatz möglich) 
 
2.1. Einschluss Glasbruch und Schäden an der Verglasung bis zur Fertigstellung/Bauende 

2.2. Einschluss des Diebstahles der mit dem Gebäude festverbundenen Bestandteile 

2.3. Einschluss fertiggestellter Teile von Bauwerken gegen Leistungswasser, Sturm/Hagel und falls versichert auch Feuer 

2.4. Einschluss der Baugrund- und Bodenmassen bis zu 25.000 € 

2.5. Einschluss der Schadensuchkosten bis zu 25.000 € 

2.6. Einschluss von zusätzlichen Aufräumungskosten bis zu 25.000 € 

2.7. Einschluss der Kosten für Pfahl-, Brunnen- und Senkkasten-Gründungen sowie Baugrubenumschließung, 
Grundwasserabsenkung und Wasserhaltung bis zu 50.000 € 

2.8. Einschluss der Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten 

2.9. Einschluss der Mehrkosten für tarifliche Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 

2.10. Einschluss des Rückgriffsverzicht gegen versicherte Unternehmer 

2.11. Einschluss des Transportrisikos zwischen der Baustelle und der Baumaterial-Lagergrundstücke 

2.12. Einschluss für Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe (inkl. Feuerrisiko) bis 1.000 € 

2.13. Einschluss der ”Inneren Unruhen” 

2.14. Einschluss der Schäden durch Streik oder Aussperrung 

 
3. Einschluss Feuer Soweit vereinbart: 
 
3.1. Einschluss von zusätzlichen Aufräumungskosten bei Feuerschäden bis zu 10 % aus der Baussumme, mindestens 

50.000 € 

 
 
Bauherrenhaftpflicht 
 
1. Versicherungsdauer analog der Bauleistungsversicherung 

2. Das H+G-Risiko ist ab dem Versicherungsbeginn bis Einrichtung der Baustelle mitversichert 

3. Eigenleistung ist bis 25.000 € mitversichert 

4. Mitversichert ist das Abbruchrisiko. Voraussetzung hierfür, siehe Rahmenvereinbarung 



5. Mitversichert werden kann ggf. ohne Zuschlag die gesetzliche Haftpflicht des Architekten aus der Übernahme der 
Planung/Bauleitung für das eigene private Bauvorhaben. Schäden am geplanten Bauobjekt bleiben immer 
ausgeschlossen (Eigenschaden). 

 
 


